
 

An den 
Präsident des Nationalrates 
Mag. Wolfgang Sobotka 
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1017    W i e n  
 

 

Geschäftszahl: BMVIT-9.000/0071-I/PR3/2018 11. Dezember 2018 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Es sind keine Kosten angefallen.  

 
Zu den Fragen 2c bis e: 

 Wie hoch waren die jeweiligen Gehälter? 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen haben am 19. Oktober 

2018 unter der Nr. 2052/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend  

Stellenbesetzung im Kompetenzbereich des BMVIT gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 2 und 2a: 

 Wie viele Stellen wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz im Kompetenzbereich des 

BMVIT vergeben? (Bitte um jährliche Auflistung für die Jahre 2010-2018) 

 Welche Stellen wurden gemäß Stellenbesetzungsgesetz im Kompetenzbereich des 

BMVIT besetzt? 

a. Wer hat diese jeweiligen Stellen bekommen? (Bitte um chronologische Auflistung der 

Stellen und der jeweiligen Person die den Zuschlag erhalten hat, ab dem Jahr 2010) 

 

Ich darf auf die meiner Anfragebeantwortung angeschlossene Beilage 1 verweisen.  

 

Zu Frage 2b: 

 Wieviel hat der jeweilige Stellenbesetzungsprozess gekostet? (Bitte um chronologische 

Auslistung der Stellen und den jeweiligen Kosten, ab dem Jahr 2010  
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 Welche Abfertigungen wurden in welchen Höhen gezahlt? 
 Wie hoch belaufen sich die jeweiligen Gesamtkosten pro Unternehmen/Entität? (Bitte 

um Auflistung nach Unternehmen/Entität ab dem Jahr 2010) 
 

Ich darf um Verständnis ersuchen, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen von einer Be-

antwortung dieser Fragen Abstand genommen werden muss. 

Es sei hier aber auf die Corporate Governance-Berichte sowie auch auf die jeweiligen Ge-

schäftsberichte der einzelnen Gesellschaften verwiesen, welche auf den Homepages der je-

weiligen Gesellschaften abrufbar sind. 

 

Zu Frage 2f: 
 Wurden Aufsichtsräte besetzt? 

 

Die Bestellung von Aufsichtsräten unterliegt nicht den Bestimmungen des Stellenbeset-

zungsgesetzes. 

 

Zu den Fragen 3 und 3a: 
 Welche Stellen wurden in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit durch das 

BMVIT besetzt, die nicht unter das Stellenbesetzungsgesetz fallen? 
a. Wer hat diese jeweiligen Stellen bekommen? (Bitte um chronologische Auflistung der 

Stellen und der jeweiligen Personen die den Zuschlag erhalten hat, ab dem Jahr 
2010)  

 

Ich darf auf die meiner Anfragebeantwortung angeschlossene Beilage 2 verweisen.  

 
Zu den Fragen 3 c bis e: 

 Wie hoch waren die jeweiligen Gehälter? 
 Welche Abfertigungen wurden in welchen Höhen gezahlt? 
 Wie hoch belaufen sich die jeweiligen Gesamtkosten pro Unternehmen/Entität? (Bitte 

um Auflistung nach Unternehmen/Entität ab dem Jahr 2010) 
 
Ich darf um Verständnis ersuchen, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen von einer Be-

antwortung dieser Fragen Abstand genommen werden muss. 

Es sei hier aber auf die Corporate Governance-Berichte sowie auch auf die jeweiligen Ge-

schäftsberichte der einzelnen Gesellschaften verwiesen, welche auf den Homepages der je-

weiligen Gesellschaften abrufbar sind. 
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Zu Frage 3f: 

 Wurden Aufsichtsräte besetzt? 

 

Die Bestellung von Aufsichtsräten unterliegt nicht den Bestimmungen des Stellenbeset-

zungsgesetzes. 

Ich darf auf die meiner Anfragebeantwortung angeschlossene Beilage 2 verweisen.  

 

Zu Frage 4: 
 Wie viele Stellen, die gemäß Stellenbesetzungsgesetz vergeben werden und im Kompe-

tenzbereich des BMVIT liegen, werden voraussichtlich – auf Grund von auslaufenden 
Verträgen – neue besetzt werden? (Bitte um jährliche Auflistung für die Jahre 2018 
(Rest), 2019, 2020, 2021, 2022) 

Hier können nur laufende Bestellungsprozesse angegeben werden, darüber hinaus kann der-

zeit keine Auskunft gegeben werden. 

Die Bestellung des Geschäftsführers der RTR ist zurzeit im Laufen.  

 

 

Ing. Norbert Hofer 

 

 

Beilagen 
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